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Automatisierung und Datenschutz im Bibliothekswesen*

Von Dr. Ra/uer 7. Sc/zwez'zer, Leiter des Dienstes für Datenschutz im
Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, Bern

Das 77zema DaZeMsc/zuZz zsi bei z/c« ö//e/zZ/ic/zen BiZz/ZoZ/zeZceu Zte/u

sc/zwerw/egcuzZes Pz-oZz/em, von ez>z paar Är/Zisc/ze« Ei/zzeZ/ragen aizge-
sc/ze«, weiZ Bz'ö/z'oZ/ze/ceu /'a gruuzEaZz/zc/z atz/ 0//en/zez'Z unci zl//gemein-
zugä/zgZicZz/ce/Z r/er /zz/ormaZzozzen aui-gerz'c/zZeZ sine/. /( Zzer e/a e/ie sc/zwei-
zerisc/zen Biö/ioZ/ze/ten /eZzZ auc/z von r/er /tzzZoznaZz^z'erzzng une/ Zn/or-
maZisierung unserer Gese//sc/za/Z öeZro//en sine/, mögen ez'nzge Z/Z>erZe-

gzzngen zzöer tZz'e mögZz'cZzen or/er noZwene/igen geseZ/sc/za/ZspoZiZisc/zen
oe/er rec/zZZzc/zen Rea/cZionen atz/ e/iese EnZwic/c/ung gerecZzZ/erZ/gZ .se/n.

G'inZroe/ucZion e/e Z'z'n/ormaZigue e/ans /es ZzibZioZ/zegues sczenZZ/Zgzzes,

r/e ZecZnre puöZigue eZ spéciaZisées e/épeneZ essenZie/ZemenZ r/e Zenrs

Zâc/zes, r/e Zeurs sZrzzcZnres eZ e/e Zeurs eZimensions. En Suisse comme à

/'étranger, Z'auZomaZZsaZz'on a ZouZ r/'aZzoreZ commencé r/ans Zes èiô/io-
Z/zégues scZenZZ/ztj'ues, pu/s r/ans cerZaz'nes granr/es ZzzZzZZoZ/zèçues puö/i-
gués. ZtZZs à par/ gue/gues e/i//icu/Zés par/icuZières, Za pro/ec/ion t/es e/on-
nées n'esZ pas un proft/ème ma/eur pour Zes èi/z/zoZ/zègues puö/igues gui
se réc/amenZ /onrZamenZa/emenZ eZe Za puZzZzcz'Zé eZ r/e Z'accessiMi/é géné-
raie r/es z'n/ormaZZons. Ma/s comme Zes ZziZzZio/Zzègues suisses sozzZ mainte-
nanZ aussi Zouc/zées par Z'auZomaZZsaZz'on eZ Z'z'n/ormaZZsaZZon rie notre
soc/ézé, z'Z paraît /usZZ/z'é rie soumettre à nos Zecteurs t/ueZrpzes ré/Zex/ons
sur Zes réactions rZ'orrire socio-po/i/igues ou /urie/igues, possi/z/es ou né-

cessazres, souievées par cette évoZutzon.

Die Einführung der automatischen Datenverarbeitung in den wissen-
schaftlichen, allgemeinen öffentlichen und fachspezifischen Bibliothe-
ken hängt wesentlich von deren Aufgaben, Struktur und Größe ab. Die
Automatisierung hat in der Schweiz wie im Ausland zuerst bei den wis-
senschaftlichen Bibliotheken und dann bei gewissen größeren öffent-
liehen Bibliotheken begonnen. Sie hängt von der Zusammenarbeit mit
Rechenzentren und EDV-Diensten sowie vom Programmangebot ab.

* Überarbeitete und gekürzte Fassung eines Referates, gehalten an einer Tagung
der Arbeitsgemeinschaft der Studien- und Bildungsbibliotheken am 3. Mai 1984
in Schaffhausen.
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Sie wird gefördert durch den Aufbau von Kooperationen unter Biblio-
theken mit gleichgerichteten oder ähnlichen Aufgaben. Zuerst wird
häufig die Ausleihverbuchung automatisiert, danach folgt die wesent-
lieh schwierigere Buchbearbeitung. Erwähnenswert ist auch der Aufbau
von speziellen Dokumentationssystemen, namentlich im medizinischen,
naturwissenschaftlichen und technischen Bereich, die z. B. über EURO-
NET/DIANE grenzüberschreitend nutzbar gemacht werden können.

Die Vorteile einer A«tomatA/erang des' Ans/ei/tverA:e/!rs sind offen-
sichtlich: Die Abläufe können relativ einfach dargestellt werden, und es

braucht nur ein Minimum an bibliographischen Elementen. Es gibt einen

regelmäßigen Anfall von bestimmten Arbeitsvorgängen (z. B. im Mahn-
verfahren), die im Sinne einer Arbeitsentlastung den bibliothekarischen
Fachkräften abgenommen werden können. Die Datenerfassung ist rela-
tiv einfach; Erfassungsgeräte erlauben sogar eine Beschleunigung.
Schließlich bringt die EDV auch vielfache statistische Auswertungen.
Heute stehen ausgereifte und praxisbezogene Programmpakete zur Ver-
fügung. Schwieriger sind jeweils die organisatorischen Fragen (z. B.
zentrale, teildezentrale oder völlig autonome Verfahrensorganisation).

Anders sind die Verhältnisse bei der Hwto/ftatAierwng' von Erwerbung
«nd Ka/a/ogAArang. Das Erfassen und Verwerten der bibliographischen
Angaben wirft, im Vergleich zur Ausleihe, komplexe Probleme auf. In
der Praxis wird die EDV für Erwerbung, Formalkatalogisierung und
Sacherschließung vereinzelt schon genutzt; vollständige automatisch er-
arbeitete Katalogausgaben gibt es aber nur wenige. Wirksam wird die
EDV in ihrem Bereich für die Bibliotheken erst, wenn sie Fremdleistun-
gen mitverwerten können, z. B. durch einen Direktanschluß an einer
zentralen bibliographischen Erfassungsstelle oder an einer Einkaufs-
zentrale. Dabei sind verschiedene Formen der Zusammenarbeit möglich
(z. B. Bezug von maschinenlesbaren Katalogdaten oder zumindest von
maschinengedruckten Katalogzetteln, Konsultation am Terminal oder
über VIDEOTEX).

Zur Illustration dieser Entwicklung sei hier an die bekannten Systeme
SIBIL/REBUS (Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne)
und ETHICS (ETH-Bibliothek Zürich) erinnert. In der Bundesverwal-
tung wird vom Dokumentationsdienst der Bundesversammlung das

System ISPAD aufgebaut. Das ist ein Teil eines computerunterstützten
Bibliotheks- und Dokumentationssystems (CUPIDO), mit dem auch die

eidgenössische Parlaments- und Zentralbibliothek verbunden ist, die
ihrerseits zusammen mit der eidgenössischen Steuerverwaltung das
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System RESOLINA (rechts- und sozialwissenschaftliches Literatur-
Nachweissystem) entwickelt. Es wird angestrebt, einen B/W/of/tefcsver-
hund in der Bundesverwaltung zu schaffen, der einen alphabetischen
Gesamtkatalog der Bibliotheken der Bundesverwaltung führt. Dadurch
soll u. a. die Mehrfachkatalogisierung vermieden werden; zudem wird
die Informationsbasis der verschiedenen Bibliotheken vergrößert, die
Bestände können besser genutzt werden und Mehrfachbeschaffungen
lassen sich reduzieren. Ausgenommen von diesem Bibliotheksverbund
sind Spezialdateien und Spezialdokumentationen. Ob die Sachordnung
in den Bibliotheken wie bisher und/oder gemeinsam neu aufgebaut wird,
ist noch offen. Nach den Katalogen soll später die Buchanschaffung
automatisiert werden.

Für Bibliotheken von Interesse ist schließlich die FutvvicWung von
/wnstwc/zen Do&umentaf/o«.s.yyVerae«. Das Bundesgericht will seine Ent-
Scheidungen mit EDV erschließen. Das Bundesamt für Justiz und das

Generalsekretariat des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartemen-
tes bauen mit CORES ein Registratur- und juristisches Dokumentations-
system auf. Die genannten Bundesstellen sowie die Bundeskanzlei, kan-
tonale Stellen, der Schweizerische Anwaltsverband und der Schweize-
rische Juristenverein sowie andere Organisationen und private Personen
beabsichtigen die Schaffung eines Vereins «Schweizerische Juristische
Datenbank», der auf nichtkommerzieller Basis gesamtschweizerisch die
Vorarbeiten zur Einführung einer juristischen Datenbank aufnehmen
will. Auf diesem Wege soll für die mehrsprachige und vielgestaltige
schweizerische Rechtslandschaft eine informatikunterstützte zeitgemäße
Dokumentation aufgebaut werden, wie sie in andern Wissenschaftsbe-
reichen im nationalen und internationalen Raum schon zur Verfügung
steht.

Die Automatisierung verändert die Informationen und die Informa-
tionsnutzung. Sie schafft neue Informationsbedürfnisse, und sie bringt
Gewinne und Verluste in der Informationsverbreitung. Wenn sich die
Bibliotheken die Informatik dienstbar machen, wirft der Einsatz der
neuen Technologien spezifische gesellschaftspolitische Fragen auf, die
zumindest diskutiert werden sollten. Das beginnt schon mit den Sprach-
Problemen. Sofern EDV-Leistungen nicht von vornherein in englisch
erbracht werden, erfolgten sie in der Schweiz in deutsch oder franzö-
sisch. Institutionen in italienischsprachigen oder gar in rätoromanisch-
sprachigen Teilen der Schweiz kommen vorläufig kaum oder nicht in den
Genuß der neuen Dienstleistungen. Ein weiteres Problem kann der in-
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haltliche Umbau der Sachkataloge sein (z. B. nach Dezimalklassifika-
tion oder im Suchbaumsystem). Assoziative oder semantische Kombi-
nationen werden schwieriger. Besonders wichtig ist wohl die Frage, wie
die älteren Bibliotheks- und Dokumentationsbestände erfaßt und ge-
nutzt werden. In der Regel wird man mit einer Pro-futuro-Erschließung
oeginnen und nicht genügend Zeit und Mittel für die Erfassung der
älteren Bestände aufwenden. Erschwerend wirkt die kurze Lebensdauer
von Hardware- und Betriebssystemen, welche immer wieder zu neuen
Konzepten führen (die Anwenderprogramme sollten diesen Genera-
tionswechsel überleben). Wichtig ist die Frage, welche neuen Formen
Jer Zirrammenarbeh gewählt und aufgebaut werden. Es sind unter-
schiedliche Informationsmengen austauschbar, vom reinen Standort-
nachweis über Anschaffungsinformationen bis zu Schlagwörtern und
Klassifikationen der Sachkataloge. Für diese Zusammenarbeit sind die

Katalogisierungsregeln, das Austauschformat der Informationen und die
Arbeiten am Thesaurus entscheidend.

Nicht nur die Formen der Zusammenarbeit sind zu prüfen, sondern
auch der Kreis der daran Beteiligten. Wird die Automatisierung nicht
nur Nutzen für die Großbibliotheken, sondern auch Dienstleistungen für
die kleineren bringen? In diesem Zusammenhang ist auch an den Ein-
bezug der peripheren Bibliotheken oder der Spezialsammlungen zu den-
ken. Daß diese z.T. spezielle Benutzungsregeln haben, sollte kein wesent-
liches Hindernis sein. Die technische und praktische Entwicklung wird
von Nachweisdateien zu Recherchiersystemen gehen (mit Abstracts oder
gewissen Volltextaufnahmen). Auch dabei sind die möglichen sprach-
liehen, kulturellen oder föderalistischen Ungleichheiten zu bedenken.
Die Automatisierung kann den Bibliotheken erhebliche Leistungssteige-
rungen und Attraktivität verschaffen, sofern ihr Einsatz mit Maß und in
kooperativem Geist erfolgt und nicht bloß von technokratischem und
bürokratischem Denken dominiert ist.

Mit der Automatisierung und dem Einzug neuer Kommunikations-
technologien in den Bibliotheken erlangt auch der Datenschutz zuneh-
mende Bedeutung. Datenschutz will den Menschen in seinen Grundfrei-
heiten und Bürgerrechten vor widerrechtlicher oder übermäßiger Infor-
mationsverarbeitung schützen. Gegenwärtig wird in der Schweiz auf ver-
schiedenen Ebenen das Datenschutzrecht aufgebaut: Zahlreiche Ge-
meinden erlassen Datenschutzreglemente, mehrere Kantone, vor allem
im Welschland, haben Datenschutzgesetze geschaffen, und die Konfe-
renz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren hat für die Kantone
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1983 sogar ein Muster-Datenschutzgesetz verabschiedet. Der Bund be-
reitet gesetzliche Regelungen für den gesamten Privatbereich sowie für
die Bundesverwaltung vor. Entsprechend dieser Rechtslage ist es heute

wegen der föderalistischen Aufteilung des Datenschutzrechts und des

unterschiedlichen Entwicklungsstands dieser Rechtsetzung mancherorts
noch recht schwierig, auf konkrete Rechtsfragen verbindlich zu antwor-
ten. Im folgenden sollen aber einige typische Daterar/mtzproö/eme der
ö//ent//c/zerz BiWiot/ze/cen skizziert und diskutiert werden.

Am Datenschutz interessiert sind in erster Linie die Benutzer der
Bibliotheken, wie die Identifikationsmerkmale und wie die Daten über
Art und Weise der Benutzung bearbeitet werden. Die Angaben zur Per-
son sind üblicherweise in der Benutzungsordnung oder auf den An-
meldeformularen vorgeschrieben. Schon hier empfiehlt sich eine gewisse
Zurückhaltung (z. B. braucht es Heimatort, Zivilstand oder AHV-Num-
mer?). Kritischer sind die Angaben über die «Interaktionen» der Benut-
zer. Im Rahmen der Bibliotheksarbeit werden selbstverständlich Aus-
leihe, Mahnung, Sperrung, Rückgabe und ähnliche Vorgänge gespei-
chert. Wie lange müssen aber diese Daten nach der korrekten Rückgabe
der Bücher noch aufbewahrt werden? Es wird z. B. geltend gemacht,
daß die Benutzungsangaben zur Überprüfung von bestrittenen Rechnun-
gen über Ausleihgebühren oder von bestrittenen Mahnungen noch eine

gewisse Zeit aufbewahrt werden müssen. Darüber hinaus haben die Bi-
bliotheken Interessen, vielfältigste Statistiken anzulegen. Datenschutz-
rechtlich ist hier zu fordern, daß die .Benutzerdaten jfrifcf zwec/cgefrnn-
den verwendet werden, daß Statistiken nicht personenbezogen durchge-
führt werden und daß keine Benutzerprofile noch Kontrollen von Be-
nutzerverhalten erstellt werden. Das gilt namentlich dort, wo in auto-
matisierten Systemen Recherchen von seiten der Benutzer gemacht wer-
den können oder wo den Benutzern neue Medien zur Verfügung stehen,
weil bei diesen Instrumenten ohne besondere Vorkehren automatisch das

Benutzerverhalten erfaßt und protokolliert und dann auch leicht ausge-
wertet werden kann.

Die Daten über die Benutzer interessieren auch andere Verwaltungs-
stellen oder Drittpersonen. Verständlich ist, wenn eine Bibliothek andere
Bibliotheken warnen will, daß ein bestimmter Benutzer schwere Ver-
Stöße gegen die Benutzungsordnung oder Straftaten begangen hat (diese
Warnungen sollen der betreffenden Person auch mitgeteilt werden). Kri-
tisch sind aber Bekanntgaben von Benutzerdaten an Stellen außerhalb
des Bibliotheksbereiches. Bekanntermaßen haben Polizei- und Gerichts-
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organe wie Staatsschutzstellen hin und wieder ein Interesse an diesen

Daten, weil den interessierten Personen in den Bibliotheken Informa-
tionen zur Verfügung stehen, die sie zur Vorbereitung oder Begehung
von kriminellen oder von staatsgefährdenden Handlungen auswerten
können (z. B. Bücher über Toxikologie, Waffentechnik, Sprengstoffe,
politisch extreme Bewegungen usw.). Bei solchen Bege/rre« von Sïc/ter-
/te/rsorganen können sich für die Bibliotheken erhebliche Konflikte er-
geben. Festzuhalten ist, daß keine speziellen Gesetzesvorschriften beste-

hen, die zu einer Weitergabe verpflichten. Es braucht in jedem Fall eine

Abwägung der im Spiele stehenden Interessen. Die Angaben über die

Benutzung einer Bibliothek sind sicher Informationen, die zur Privat-
Sphäre einer einzelnen Person gehören und an denen sie ein Geheim-
haltungsinteresse hat. Darüber hinaus besteht auch ein öffentliches In-
teresse am Schutz einer besonderen Vertraulichkeit, weil die Biblio-
theken die Leserschaft nicht verunsichern dürfen und weil die Biblio-
theken zentrale Institutionen zur Gewährleistung der für die Demokratie
entscheidenden Informations- und Meinungsfreiheit sind. Unzulässig
wäre deshalb, wenn das Leserverhalten systematisch immer wieder
überprüft würde (z. B. im Rahmen von Rasterfahndungen oder zur Be-
obachtung bestimmter kritischer Gruppen). Umgekehrt gibt es gewisse,
konkrete Fälle, wo eine Information aus einer Bibliothek zur Aufklärung
einer schweren Straftat oder zur Verhinderung einer drohenden Straftat
dienen kann. Dann kann die vorgesetzte Behörde die Bibliotheksleitung
von der Amtsverschwiegenheit entbinden, damit diese z. B. in der ge-
richtlichen Voruntersuchung als Zeuge aussagen kann. Die Bekannt-
gäbe sollte also im Rahmen eines förmlichen Verfahrens erfolgen und
nur Daten betreffen, die im Konnex zur konkreten Straftat stehen.

Neben gewissen Behörden haben auch verschiedene Privatpersonen
Interesse an den Benutzerdaten, z. B. für eine Vormerkung oder aus
Gründen der wissenschaftlichen Konkurrenz. Hier muß von Fall zu Fall
entschieden werden, am besten durch Einholen der Einwilligung der
betroffenen Person. Kaum angebracht sind Bekanntgaben an Dritte
für kommerzielle Zwecke (z. B. Werbeaktionen).

Das Datenschutzrecht gestattet jeder betroffenen Person, Auskunft
über die über sie gespeicherten Daten zu erhalten. Im Bibliotheksbereich
können solche (seltenen) Begehren sicher kostenlos gewährt werden, und
auch berechtigten Berichtigungs- und Löschungsbegehren wird man in
der Regel entsprechen können. Grundsätzlich sollte eine rasche Lö-
schung oder Vernichtung der Benutzerdaten angestrebt werden.
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Auch bei anderen personenbezogenen Datensammlungen kann es

hin und wieder Datenschutzprobleme geben, so etwa bei Lieferanten-
karteien oder bei Personaldatensammlungen. Diese Fragen stellen sich
aber auch in anderen Zweigen der Verwaltung und sind nicht typisch für
die Bibliotheken. Wichtiger ist aber der Sc/zwfz von Personenctoen in
Dokumentationen und Arc/tiven. Hier gehört es sicher zur ordnungs-
gemäßen Facharbeit, daß Personenangaben korrekt, richtig und soweit
nötig vollständig wiedergegeben werden (daß also z. B. keine lückenhaf-
ten Autorenangaben oder falschen Bewertungen aufgenommen werden).
Mit den automatischen Dokumentationssystemen erlangen die Fragen
der richtigen Auswahl und Präsentation der Texte besondere Bedeutung.
Schließlich gibt es noch Datenschutzfragen, soweit in Pressedokumen-
tationen, Sammlungen von Gerichtsentscheiden oder in angegliederten
Archiven Daten vorhanden sind, an deren Geheimhaltung die betroffe-
nen Personen offensichtlich ein schutzwürdiges Interesse haben. Hier
haben die öffentlichen Archive bewährte Benutzungsregeln, die auch
den Wissenschafts- und Forschungsinteressen Rechnung tragen. Gerade
die zuletztgenannten Spezialfragen zeigen, daß es sich heute in modernen
Bibliotheken auf jeden Fall lohnt, in den Organisationsstatuten und Be-
nutzungsordnungen auch präzise Datenschutzregelungen aufzunehmen.

Die Informations- und Kommunikationstechnologien lösen auch bei
den öffentlichen Bibliotheken Wandlungen und Umbrüche in Funktion
und Arbeitsweise aus. Dadurch werden die Bibliotheken vor immer
neue Herausforderungen und praktische Probleme gestellt. All diese

Fragen werden gegenwärtig von Bibliothekaren, Informatikern und an-
dem Fachleuten eingehend diskutiert. Der Jurist kann nur von außen
auf einige gesellschaftliche und rechtliche Probleme hinweisen. Er wird
auch aus rechtlicher Sicht immer wieder für eine weitgehende Gleich-
behandlung in der Informationsbeschaffung und -Vermittlung plädieren
und gegenüber den Möglichkeiten der neuen Technologien für einen
optimalen Schutz der Persönlichkeit und der Meinungs- und Infor-
mationsfreiheit eintreten.
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DATA-STAR: Im Trend der Zeit

Von DanieZe ScBer/, Radio Schweiz AG, Bern

/Veite Jec/moZogien sind in Zw/mn/f für die TVon/cnrrenz/d/iig/ceiï eines
/'eden C/n/erneiimens enlsc/ieidend. Die versc/zär/len TFellBewerBs-
Bedingungen Zassen /iir die iinlerne/imen'sc/je TdligLeil einen immer
BZeineren zeilZic/ien Lnlsc/ieidiingsspieZraiim o//en. Diese Silwalion rit/l
nac/i gezieZler und wm/assender Pennlnis iiBer Fer/a/iren und Mel/io-
den in der wissensc/ia/lZi'c/ten und lec/misc/ien Lileraliir. ABer awc/i
Baissen mis dem Mar/celing, der 5ozioZogie, der Landwirlsc/ia/l n. a. Ge-
Bielen miiß in die PZanimg einBezogen werden.

Dem Managemenl der /n/ormalions-7?esoiircen tomml da/zer eine
aw/?erordenlZic/ie ßedeiiliwg zu. Der PeilragscMderl, wie DaIPT-iSTAP
diesen An/gaBen gerec/il wird (Forlrag ge/zaZlen an der 72. /n/orma-
lionslagnng (79S5) der PGP Pern der PFDj.

Les nonveZZes lec/moZogies seronl à Z'avenir délerminanles pour Za

capaciïé de concurrence de c/iapne enlreprenenr. Les condiïions de con-
cnrrence loii/ours pZns di//iciZes reslreignenl considéraBZemenl Za marge
de décision lemporeZZe Za/ssée à Z'acliviïé des enlreprises. Celle silwalion
appeZZe des connaissances spéci/ignes el gZoBaZes sur Zes procédés el Zes

Nachrichten VSB/SVD 61 (1985) 3


	Automatisierung und Datenschutz im Bibliothekswesen

